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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und be-
schlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/2906, 15/3429 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

§ 1 

 

Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl 
S. 455, ber. S. 633, BayRS 2230-7-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Mai 2005 (GVBl. S. 158) erhält folgende Fassung: 

„ein Gastschulbeitrag entfällt für Volksschüler, denen nach Art. 43 Abs. 1 
BayEUG der Besuch einer anderen Volksschule gestattet ist oder die Mittle-
re-Reife-Klassen der Jahrgangsstufen 7, 8 oder 9 besuchen“. 

 
§ 2 

 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.   

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 
 


